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Nach Art. 135 Ziff. 2 OR führen bestimmte Rechtsschutzhandlungen zur Ver-

jährungsunterhrechung, so insbesondere die «Klage [...| vor einem staatlichen

Gericht oder einem Schiedsgericht».

Die vorliegende Freiburger Dissertation zeigt nun auf, wie eine Klage ausge¬

staltet sein muss, damit sie die Verjährung unterbricht. Unter anderem geht sie

auf die verjährungsrechtliche Rechtslage ein. die bei Nichteintreten und bei

Klagerückzug gilt. Analysiert werden zudem die Einzelheiten der Unterbre¬

chungswirkung. namentlich die Frage, inwieweit auch Forderungen ausserhalb

des Streitgegenstands von der Unterbrechungswirkung erfasst sind.

In einem besonderen Teil untersucht die Arbeit spezielle Klagearten auf ihre

Verjährungsunterbrechende Wirkung hin. darunter die Feststellungs- und die

Adhäsionsklage. Ausserdem widmet sie sich in diesem Teil der Frage, ob auch

klagevorbereitende Rechtsbehelfe wie das Gesuch um vorsorgliche Beweisfüh¬

rung oder die einfache Streitverkündung den Verjährungslauf zu beeinflussen

vermögen.

Unter Mitberücksichtigung der Schuldbetreibung, des Schlichtungsgesuchs und

anderer Unterbrechungsgründe werden in der vorliegenden Arbeit auch ver¬

schiedene praxisrelevante Sondertalle diskutiert. Zur Sprache kommen etwa

die Fälle, da der Besteller die Verjährung seiner Nachbesserungsforderung
unterbrechen will und ein Handelsgericht zuständig ist, oder der Fall, da eine

Schadenersatzforderung zu verjähren droht, sich das genaue Schadensausmass

aber noch nicht schätzen lässt.


